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Agenda

• Hintergrund 

• Ausschreibungen

• Ergebnisse 1. Ausschreibungsrunde

• Innovative KWK-Systeme
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Hintergrund: Rechtsgrundlage

 EU-Energieeffizienzrichtlinie (2012/27/EU1) 
Bewertung des Potenzials hocheffizienter KWK-
Anlagen 

 1. Januar 2016: KWKG 2016 tritt in Kraft

 Beihilfenrechtliches Notifizierungsverfahren der 
Kommission nach Art. 108 Abs. 3 AEUV 

 August 2016: informelle Einigung der 
Bundesregierung und der EU-Kommission

 Deutschland verpflichtet sich zur Einführung von 
Ausschreibungen für KWK-Anlagen

 1. Januar 2017: Novelle zum KWKG tritt in Kraft

 17. August 2017: KWKAusV tritt in Kraft
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KWK-Ausschreibungen
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Der neue Weg zur Zuschlagszahlung
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Ausschreibung

 Teilnahmeberechtigte Anlagen:

 Neue und modernisierte KWK-Anlagen von mehr 
als 1 MW bis einschließlich 50 MW 

 Innovative KWK-Systeme von mehr als 1 MW bis 
einschließlich 10 MW

 Gebotspreisverfahren (pay-as-bid)

 Höchstwert:

 KWK-Anlagen: 7 Cent pro kWh KWK-Strom

 Innovative KWK-Systeme: 12 Cent pro kWh KWK-
Strom 

 jährliche Gebotstermine am 1. Juni und 1. Dezember   

 Bekanntmachung durch BNetzA 5 – 8 Wochen vor 
dem Gebotstermin 
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Ausschreibungsvolumen

 Im Jahr 2017: 100 MW für KWK-Anlagen

 Von 2018 bis 2021 jährlich: 150 MW für KWK-
Anlagen und 50 MW für innovative KWK-Systeme 
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Anlagensegment 

Neue KWK-Anlagen:

• Anlage mit  
fabrikneuen  
Anlagenteilen

Modernisierte KWK-
Anlagen:

• Wesentlich die 
Effizienz 
bestimmende 
Anlagenteile mit einer 
Effizienzsteigerung 
erneuert worden sind

• Die Kosten müssen 
mindestens 50 % 
einer neuen Anlage 
betragen 
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Zuschlagszahlung

 In Cent pro kWh für den ins Netz der allgemeinen 
Versorgung eingespeisten Strom 

 Es darf kein Entgelt für vermiedene Netznutzung in 
Anspruch genommen werden, § 8a Abs. 4 KWKG

 Zuschlagszahlung verringert sich um 
Stromsteuerbefreiung, § 8a Abs. 5 KWKG
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Zeitlicher Rahmen der Zuschlagszahlungen

 KWK-Anlage muss 54 Monate nach öffentlicher 
Bekanntgabe Dauerbetrieb aufgenommen haben, 
ansonsten erlischt der Zuschlag

 Zuschlag wird bei KWK-Anlagen für 30.000 
Vollbenutzungsstunden und bei innovativen KWK-
Systemen für 45.000 Vollbenutzungsstunden 
gewährt

 3.500 Vollbenutzungsstunden pro Jahr

 Bis zu 30 Jahre nach Aufnahme des Dauerbetriebes
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Voraussetzung für Zuschlagszahlung

 Strom wird aus Abfall, Abwärme, Biomasse, 
gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen gewonnen

 Anlage hocheffizient (Vorgaben der Richtlinie 
2012/27/EU) 

 Keine bestehende Fernwärmeversorgung aus KWK-
Anlagen verdrängen

 Der Netzbetreiber die Einspeiseleistung bei 
Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren und die 
Ist-Einspeisung abrufen kann 

 Eine Zulassung vom BAFA erteilt wurde 

 Der Strom muss in das Netz der allgemein 
Versorgung oder in ein geschlossenes Verteilnetz 
eingespeist werden 
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Ausschreibungsverfahren BNetzA

 Gebotsformular

 Bürgschaftsformular

 Angaben zum Bevollmächtigten 

 Rücknahme des Gebots 

 Tausch der Sicherheitsleistung
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Eigenerklärungen
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 Kein Gebot für die KWK-Anlage oder für weitere zu 
verklammernde KWK-Anlage mit Gesamtleistung von 
über 50 MW

 Kein Zuschlag für die KWK-Anlage oder für weitere zu 
verklammernde KWK-Anlage mit Gesamtleistung von 
über 50 MW  

 Fernsteuerbarkeit der KWK-Anlage durch 
Netzbetreiber

 Berechtigung des Bieters Gebot für KWK-Anlage auf 
dem Standort abzugeben
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Gebühr und Sicherheitsleistung

 Gebühr in Höhe von 1.138 €

 Sicherheitsleistung in Höhe von 70 € pro kW 
installierter KWK-Leistung el. zur Absicherung der 
Pönale 

 Sicherheitsleistung kann durch Bürgschaftserklärung 
oder Zahlung auf ein Verwahrkonto erfolgen

20© Bundesnetzagentur



Ausschlussgründe

 Anforderungen an und Formatvorgaben für Gebote 
nicht vollständig erfüllt

 Gebühr und Sicherheit nicht vollständig geleistet 
oder kann nicht zugeordnet werden

 Gebotswert überschreitet Höchstwert

 Elektrische Leistung der KWK-Anlage nicht zwischen 
mehr als 1.000 bis einschließlich 50.000 Kilowatt 
liegt 

 Gebot enthält Bedingung etc.

 Falscher Standort
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Pönale später Dauerinbetriebnahme
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nach 48 
Monaten

•18 Euro pro kW Gebotsmenge 

nach 50 
Monaten

•34 Euro pro kW Gebotsmenge 

nach 52 
Monaten

•50 Euro pro kW Gebotsmenge

nach 54 
Monaten 

•66 Euro pro kW Gebotsmenge

•der Zuschlag erlischt 
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Mitteilungspflichten, § 20 KWKAusV 

 Bis zum 31. Mai eines jeden Jahres Mitteilung 
gegenüber der Bundesnetzagentur über den 
Projektfortschritt 

 Nach Zulassung durch das BAFA Mitteilung 
gegenüber BAFA und Netzbetreiber über 
Betriebsweise der KWK-Anlage
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Ergebnisse der 1. Ausschreibungsrunde
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Ergebnisse 1. Ausschreibungsrunde 
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 20 Gebote mit insgesamt 225 MW

 16 Gebote für neue KWK-Anlagen und 4 Gebote für 

modernisierte KWK-Anlagen

 7 Gebote mit einem Gebotsumfang von 82 MW 

bezuschlagt

 mengengewichteter durchschnittlicher Zuschlagswert 

4,05 ct/kWh

 niedrigster Gebotswert:  3,19 ct/kWh

 höchster bezuschlagter Gebotswert: 4,99 ct/kWh
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Ergebnisse 1. Ausschreibungsrunde 

26

 Zum Zuge gekommene Unternehmen: Uniper

Kraftwerke, DE21, RheinEnergie, Ahrtal-Werke, 

Stadtwerke Riesa, Tübingen und Strausberg

 Vergleich zu den bisher gesetzlich festgelegten KWK-

Zuschlagssätzen nicht eins zu eins möglich (keine 

Eigenstromversorgung und keine vermiedene 

Netzentgelte)

 Offen gebliebenes Volumen von 18 MW fließt in die 

nächste Ausschreibung
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Innovative KWK-Systemen 
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© Richard Bartz © Norbert Nagel© Bundesverband Wärmepumpe
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Innovative KWK-Systeme 

Bestandteile von innovativen 

KWK-Systemen:

KWK-Anlage

Erzeuger von 
innovativer 

erneuerbarer 
Wärme 

Elektrische 
Wärmeerzeuger 
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Innovative KWK-Systeme 

 Einspeisung innovativer erneuerbarer Wärme durch 
das innovative KWK-System muss pro Kalenderjahr 
mindestens 30 % der Referenzwärme erreichen 

 Innovative erneuerbare Wärme, ist Wärme aus 
Wärmetechniken mit einer Jahresarbeitszahl von 
mindestens 1,25 

 Vollständige Nutzung der innovativen, erneuerbaren 
Wärme außerhalb des innovativen KWK-Systems 
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Erweiterte Anforderungen 

 Erweiterte Eigenerklärung: 

 Einspeisemenge innovativer erneuerbarer Wärme 
erfüllt die Anforderungen des § 19 Absatz 5 

 innovative erneuerbare Wärme, wird vollständig in 
angeschlossenes Wärmenetz eingespeist oder

 stets in vollem Umfang außerhalb des innovativen 
KWK-Systems für Raumheizung, 
Warmwasserbereitung, Kälteerzeugung oder als 
Prozesswärme bereitgestellt

 Erstellung eines Wärmetransformationsplan für die 
Integration der erneuerbaren Wärme und 
Dekarbonisierung des angeschlossenen Wärmenetzes
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Wärmetransformationsplan

 Darstellung des Wärmenetzes/Wärmesenke

 Erläuterung der innovativen erneuerbaren 
Wärmequelle

 Welche Maßnahmen zur Integration sind 
vorgesehen?

 Welche Maßnahmen zur weiteren Dekarbonisierung
sind geplant?
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Dr. Gerrit Volk

Referatsleiter „Zugang zu Gasverteilernetzen“

kwk-ausschreibungen@BNetzA.DE
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